
IN 81349
Notate an Aufschlagssuche

Von einem über die Ungarn. Grunge
getriebene Achsen wird /f. 8362.

Zoll bezahlt. Debst demunterliegt

er noch einem Aufschlag von 5f. 49v
der aber den Bleischhauern nachgesehenwird

Uibrigens muß dies doch Stand geld
und Stadtmautgeld pe Stück 6 Bobezahlen

Wird nun ein Offe ans Ungern nach
Oestreich geführt. Er ist der Vigerant
entreder ein Fleischhann, oder nicht.

Im Fersten Fall bezahlt er entweder
den Zoll sogleich deine Einbauche der

läßt sich eine Anreis Toder wenig er sich
mit einem Admaons Paße ersehen
hat, zeigt er diesen bei demGranz.
geklannte vor, und läßt sich eine Unwei¬
jungsbollete, an des Zollamt des Ortes
geben wohin er sein Vieh bestimmt hat
der Privite hinzugen, der nebst dem
gewöhnlichen Eintriebszell auch
noch den Tiehaufschlag zu bezahlen

hat muß diesen Betrag Pogleich bei

dem Granzzellante erlegen, und
wenn er nun das eingetrieben Tieh
selbst verbraucht, oder wiede an

Prirafe verkauft, so bleibt die
bezehlte Summe als Betrag des Tieh.

aufschlage bei dem ohne Rükersalz bei demZollamte
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verkunft er aber seine Vieh an ein
fleischhauer, so meldet er sich

mit dem Beweis, dieses Verkaufs

vergehen an des Zellant des Ortes

wo der Handel geschah, erhält von
dort ein Retrer wollete und

nach Vorzeigung dieser letztere
den Betrag des erlegten Viehauf.

schlaggeldes, das nur die Natur
eins Depositums annimmt, zurück.

streibt er sein Vieh aber nach Wientief
so muß er nebst dem erhöhten Rauf.
schlage und Sieh und beleichtungs
Aufschlag, auch bei der Linie noch
einmal den erhöhter Wiehaufschlags

betrag als Depositum erlegen
was ihm dann ebenfalls nachgeschehen
Vokauf an einen Kleischhauer
zurückgestellt wird

Bumale de Hung. Hoflanzte.Die Beant der Hunger. Hofkanz
den dürfen ihre eignen Perdeckte
aus Kegarn soll (nicht aber manth Accis.

und Aufschlagsfrei einführen den
Wein ausgenommen über den si

einer Poß von der Finanz hofstelle

beibring muß.

Der dareinlaß wird nur im Auf¬
schlag gegeben, wenn der Wein 100

Cons: bleckt, sollte aber der Wein
Pranscto in des Ansland erklärt

werden, so werden diese Hiebigkeiten
für voll genommen, weil das es
dann mir ein Depositum ist.

Nur. Der aus Ungarn trinnende Landstand, Cons. Aufschlag
Wein ohne Unterschied zehlt, den

Landstandischen lons. Auficklag

wenn er im Landuunter d Ens bleibt.

pr. Enner Aufschlag24
Paßtag 29.

sollte aber dieser Wein StransitoErbland
in das Anstand verführt werden
so wird diese Gebiche depositirt
und wenn der Aus tritt von der an.
gewiesenen Gränze bestättigt ist
so bekommt die Parthei dieß deporitur

zurück
durch, OberrstreichGeht aber diese Stein Spanrito, und

Ausland so wird die Landstände gebich
mit 24 da er Einer abgenommen.
und zur Dekung des Aerarimm

die 3 6a, nebst Paß Tax 9. Er
Susammen 45 Er als ein Sapositur
genommen, bis der Austritt von der

dränze bewiesen ist, dann wird es der
Parthei restituirt.



Fin, die pro aesanio eingelegten
Seposita sind von dem Tag der
geschehenen Experition an, Sechs
Monata gültig.

Die Entwichtung des Land und Stadt Auf¬

schlages ist nicht so zu verstehen, des
ob bei Eintritt immer die Linien und

nach Entrichtung des Stadtaufschlages

fohin der Landaufschlag restituirt würd
sondern, sondern wer seine Aufschlagsfü¬
hige Wäure noch Stimm bringt, bezelt
sowahl diesen mir jenen Geht hingegen
des Gut blos pransto so bekommt er

gegen Vorzeigung seiner Theite Bollete
beide Erlage zurück.

Von Weiren, die dem Aufschlag unter
lieger wird der Holl von Egroco der

Aufschlag von Nitte entrichtet.

die sogenannte Zurage bei Fleisch
bezahlt keinen Aufschlag.

Alle Füßen von 8 Einer und mehr
müßen jenentirt er gebrannt

send, die geringern und jene Füster

die in den Keller für immer
diegen bleiben allein sind dieser

Krei

Terein für die Saposite.

Anwrage

Genenkirung
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Notigen in. Aufschlagsfache
Alle Waaren die Oltamanischen Anderthe

die Ungarischen Hofräthe unterlingen. Ungarische Hofrätho:
ebenfalls von der herein gebrachten

Fürste und Haber dem Stourage

Aufschlag, wie auch von Fleisch, Spete
Scheiner Mehl und grieß den

Aufschlag bezahlen müssen

die, Hiersrauer sind gegen Altestät (Tourage an der Brauer.
von der Perste die zur Biererzeu,

gung gehört, von dem Konrage
Aufschlag frei.
Habe und gerste die für Wien be¬ (Tourage Aufschläg

stimmt sind zehlen vom Metzen

6. Dr. Sourage Aufschlag

Kore RecisAlles imländische fern zahlt von
28 Metzen dar. Nicis.
alle Weine welche gegen Banco Ungar, Weine mit Frei Päße

frei Päße aus Wegarn kommen,
In solchen Päße erhalten aber nun

sind vom Holl, Landständischen und
die Beanten der Hunger. HofkangleiBeleuchtungs Du frei, sie zahlen und jeder nur auf ein bestennte

blos Cons. Zoll und taus mit 4 f. Fart Quantität.

Die Füßtäge per gar wird un Plaß Jape.
von ganzen denern abgenommen
te er es wird nicht gerechnet, doch nur von Hunger Meinen.

Von einer Kuch ist Jeo. Städtischen: Städttich fleischbeschen bei Kücher
fleisch beschauer Gebehr alzunehmen, f
Flenschhauer sind davonausgenommen

8.
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die Holzgeblungen zähler Kranken
Armen und Bankal Aufschlag.

Gingeln zehlen ebenfall Reise

Mauerziegel 1000 St. . 1892
Dachziehet den 30

Du Rais Gebühren sind nur von

der zum Verkauf oder Consurtion

gebracht werdenden Feilschafte
abzunehmen, die nur durchgehenden
oder ausgeführt werdenden Güter

aber sind sieren BefreitAdiaris
Eine Hafstrektes Verordnung bestimmt
de bei allen Artikeln, wodie

Stadtmauch nach Lentnern oder Ein.
mern ausgemessen ist, wenn sie
in unter 5 . vorkommen, gar

keine Stadtmanth abzunehmen sey
kommen sie aber über 8 46. vor, so

sind sie eben so hoch zu vermanth
als der ganze Zeuten oder Enner.
Betragt das Gerntier, aber über

einen Einer oder genten, so ist
für jedes dieß Maßübersteigende
Inantur so viel es für einer
ganzen Einer oder Zeuten, zu
bezahlen.
Also = für 24. Nichts, für 804
so viel als für 100 t, für 1624

Er viel als für 200 4/

Aufschlag der Holzgettrungen

Accise für Imgel.

Vais

9 von 21 May 1812

Stadtmantch

als das Vieh mich wirklich geschlach.
tet wird, verwenden sie es je
anderem Gebrauche so muß sie

ihn so gut zehlen, als jeder andre

Parthen

Pfeder Parthei die Achsen, ans Ungern
bringt muß mit einem Geseid
Zeitspasse versehen sein Frist

muß sie alle Gebühren doppelt
erlegen.

Nur Hungerische Weine zahlen den

Beleuchtung auf schlag

des Eilisabethine Konrent est
vermögen Hoff. D. v. 9. 4b 1812
von der Entrichtung der Stadtmanth
von gesammelten Rittualien
und den zährt Bedarf von
boo Feuer Wein Freu.

Von Waaren die noch dem Gewicht
zehlen, wird der Holl gewohnten

Ppores, den Aufschlag aber Rolle

abgenommen.

Wenn wegen schlechten Weigens

Pferde an einen Wagen vergespannt

worden, der gewöhnliche Weise so
viele nicht braucht, so werde fer

die Vorspannpferde bei Bestimmen

Gesundheitspaß.

Beleuchtungs aufschlag

Eilisabethinermem
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Der Stadtinauch nicht gerechnet.

das Verfahren auf dem Achsen.

zwiest ist se.

Sobald ein Wiehhändler daselbst

Ankommen, erhält er nach der Anzehl
seins Horniehs, eben so viele
blechene Marken, mit Buchstabe

bezeichnet. Schließt er ein einer
Verauf so liefert er dem Kaufen
eben so viele von diesen Zeiche
aus, als er Stücke Viel gekauft.

hat, und dieß ist die Legisiealien

des Kaufes und zugleich der Beweis
da der Kauf abgeschloßen, welches

daher auch so lange als unvellkomm
men betrachtet wird, bis diese

Marken übergeben worden seid.

Ist der Markt nun geschloßen,
o Er darf keinen der Händler
sein Tuch frühern abtreiben bis

e sich nicht vor die Beamten
gestellt, seine noch übrigen Mar¬
ken abgegeben und über die fehlen.

den sich ausgewiesen, daß, und
en wenn er sie abgegeben habe

s

wolche

Achseugries

3
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zu IN81349

Von Stroh ist nicht wie es imTarische
bestimmt ist, die Manth nach der Bespen¬
nig, soder Schoberwege mit 180
zu entrichten. Was keiner Schaber
beträgt bezahlt gleich viel
Wenn eine Warn pro Consume
erklärt und der Ber. Holl breits be
zehlt ist, kann sie nicht mehrals
Pransito erklärt werden wenigstens
wird in dem Falle der Cont: Goll

nicht mehr refiteirt. In Hinsicht

des Aufschlages geht dieß aber
an.

Der Fuhrmann könnt bei demUngari
schen Dreißigstamte an. Hier zeigt
er seinen Frachtbrief und die ErklugI
seiner Partheine an uns bezahlt dort
nach geschehen Beschau erlegt er die

gebühe, und bekönnt als Beweis daver

eine Zahlungs dreißigst Bollete.
bei seiner Ankunft an der Östernicht
Embruchsstation zeigt er diese d30yst
Bellete und die Waarendeklaration

vor. Ist er ein bekannte Mann, so wir

ihm die Franz gebühren abgenommen.
ihm die Straße auf welche er ziehen

soll bestimmt, und das Gut mittelst
eine Anweisungs bollete nach Wien
angewiesen. Auf der selbe EinBruchsstation

/Krof 264

Verwindlung des Cons. in Stranzite

denn. Zoll

beim die Aufschlag

Gang des Zoll und Aufschlags worgens.

ans Ungarn.
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wird die Maren von Erklärung nebst
den 30 gst Bolleten versiegelt, und

so verschloßen ihm entgegeben
ben seiner Ankunft an den Linien
zeigt er seinen Frachtbruf nebst
der bestreichischen Anweisungbollate

vor, dort erhält er eine Arisbolle
te, und nun geht er, unter Begleiten

eines Polizeiseldaten, der ihn vonder
Linie entgegeben wird, in das an

zu bestimmte Magizen, wo er von
dem Polizeisoldaten der dortigen.
Aufsicht übergeben wird. Vonden
Augenblik an darf er von seinem

Slegen weder etwas wegnehenen noch
darauf legen. Die mitgetabten
Bolleten, werde in das genpfauf.

schlags mit geschickt, dort erbrochen

und unter fortlaufenden Nummern
protekollirt. Von hier aus kommen
sie ins Manapier wir sie der Mage

ziar unter demselber denselbe
Eo wie das Ausschlags amt verbucht

und, nach dem er dieß auf der Bellete
angemerkt hat, sie wieder uns

Het. A. A. zurücksendet. Hier
werden nun, wenn derselbe Fuhr,
eann mehrere Bolleten bei sich
hätte, dieselben getrennt undalfabe

tisch nach den Namen der Bezieher
in Fücher goeingetheilt.

Eh dieß geschieht ruft.
Der Maguzinar, mich den erhaltenen

20 ist Bolleten und demFrechtbrie
ften die Fahrleute vor, und läßt
sich Colle für Collo, die angegeben

Wearen verzeigen, wobei die a

zeichen der Päke mit denn des
Frechtbaufes übereinstimmen müßen,
Diesen Frechtbrief gibt der Fuhrmann
einem Briefträgen, und dieser Befor¬

dert ihn an jene Person für welche
die Waare, bestimmt ist. Mit dieselbe

geht nun mit dem Frecht briefe der
sehen ins Hpt. A. ., und erhält

gegen Vorzeigung desselben die sie
betreffende. 30 gst Bollele auf

dieselbe läßt sie sich sogleich den
Beschauer vormerken, geht mit
beiden Papieren zu demselben
und lißt die Staare beschauen.

Nachdemdiese geschehen, und alles wichtig
befunden werden, bezahlt sie im

Hpt. Al D. die betreffenden Gebühren

Mit den darüber erhaltenen Zahlungs¬

bolleten versehen läßt sie sich beim
Protokolle ausschreiben, und nun

erhält sie, gegen Vorzeigung dieser
Bolleten, ihre Waare zu freien

Verfügeng



RaufzettelOft geschieht es das in den Gegen
3aaßt Aentern mehrer Stagen,
von denen einige an das Hat soll:
andere in das Het A. A. gehören.

In dem 30st Amt es wird über
alles nur 4 Cheite Bollete ausge¬

stellt. Die östen Einbruhstation

fertigt zwar darüber unverschiedener
Undeisungen aus aber nun kom

die Parthei nach Wien, und die

Waaren werden, nach ihrer verschiede

nen Beschaffenheit theils ins Hotzoll
Als ins He A. A gebracht, die bei¬
den Orten aber soll sich die Parther

mit der Ungern Chrito Bellete

ausweisen. Das Hof A A. erzieht
zwar schon aus der Anneisungs Ballate
daß die Erito Bollete beim Hofzellenst
liege, aber der Beschauer kann ohne
dieselbe seine Funktion nicht vorneh
men. Daher stellt das H. A. Dnun
fgenanntes Laufzettel, das die
Stelle der 309st Bollet bei der ganz

Atshandlung vertritt, aus, worin

es erkläut der die Parthei die Ungern

Gefalle bereits entrichtet habe Sichstag

Die fleischhauen sind von dem Befring der Fleischhaus von Cons. Habe
eingetrieben Schlachtrieh em
in so fern vom Corit Holl beseit. f

gefehlig
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